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Bildungsgesetz

Änderung vom 6. April 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft

beschliesst:1)

I.

Der Erlass SGS 640 (Bildungsgesetz vom 6. Juni 2002) (Stand 1. Januar 2017)
wird wie folgt geändert:

§  100 Abs. 2 (geändert)
2 Auf  Gesuch  der  Erziehungsberechtigten  gemäss  Absatz 1 Buchstabe b
gewährt der Kanton für Schüler und Schülerinnen mit Wohnsitz im Kanton Ba-
sel-Landschaft einen jährlichen Beitrag an die Kosten zum Besuch einer Privat-
schule in der Höhe von maximal CHF 2'500. Die Gewährung erfolgt stufenwei-
se und ist an Einkommen und Vermögen geknüpft. Der Regierungsrat kann die
Beiträge bis höchstens zum Ausgleich der aufgelaufenen Teuerung anpassen.

Titel nach § 112q (neu)
7.3.7 Beiträge des Kantons

§  112r (neu)
Beiträge zum Besuch von Privatschulen
1 Für Schüler und Schülerinnen mit Wohnsitz im Kanton, die bereits vor dem
Schuljahr 2017/18 durch die Erziehungsberechtigten als Alternative zu den öf-
fentlichen Volksschulen gewählte Privatschulen besuchen, gewährt der Kanton
längstens für die Schuljahre 2017/18 und 2018/19 Beiträge an den Besuch der
Privatschule.
2 Der Beitrag in der Höhe von CHF 2‘500 wird auf Gesuch gewährt, sofern die
Privatschule über eine Betriebsbewilligung verfügt.

Anhänge
1 Vademecum (geändert)

1) In der Volksabstimmung vom $ angenommen. Abstimmung vom Regierungsrat erwahrt am $.

http://bl.clex.ch/data/640/de
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II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Diese Änderung tritt am 1. August 2017 in Kraft.
 
Liestal, 6. April 2017
Im Namen des Landrats
der Präsident: Schoch
der Landschreiber: Vetter


